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1. Lehrzeitverkürzung

Eine Lehrzeitverkürzung kann in folgenden Fällen auf Grund des BGBl. 201/97 zwischen Lehrling und Lehrbetrieb vereinbart werden:

· Lehrling absolvierte eine Lehre, die mit dem neuen Lehrberuf nicht verwandt ist
· Lehrling absolvierte eine mindestens 3-jährige Fachschule, die für den neuen Lehrberuf keine spezifischen Kenntnisse vermittelt hat
· Matura

Hier gilt für die Entlohnung die Reglung laut OGH-Urteil 9 ObA 79/02m vom 17.4.2002

z.B. 24 Monate Lehrzeit =

8 Monate Lehrlingsentschädigung 1. Lehrjahr
8 Monate Lehrlingsentschädigung 2. Lehrjahr
8 Monate Lehrlingsentschädigung 3. Lehrjahr

2. Anrechnung einer Lehrzeit

Eine Anrechnung auf die Lehrzeit laut BAG § 13 (2) erfolgt bei verwandten Lehrberufen automatisch; nach Absolvierung spezifischer Schulen auf Grund einer entsprechenden Mitteilung des Lehrbetriebes (Achtung: der Lehrbetrieb ist zu dieser Meldung verpflichtet) anlässlich der Anmeldung des LV.

Hier gilt für die Entlohnung die Lehrlingsentschädigung, die dem Lehrjahr entspricht,
z.B. Lehrling steigt im 2. Lehrjahr ein = Lehrlingsentschädigung für das 2. Lehrjahr.

3. Antritt zur LAP

Frühestens 10 Wochen vor Ende der Lehrzeit bzw. 6 Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres

4. Ausnahmsweise Zulassung zur LAP (§25 BaG)

a. Wenn der Lehrling das 18. Lebensjahr vollendet hat und glaubhaft macht, dass er die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse auf andere Weise als durch eine Lehre erworben hat. Bei aufrechtem Lehrvertrag ist außerdem das Einverständnis des Lehrberechtigten erforderlich.
b. Wenn der Lehrling das 18. Lebensjahr vollendet, mindestens die halbe Lehrzeit absolviert hat und kein Lehrbetrieb für den Rest der Lehrzeit gefunden wird. Außerdem muss sich der Lehrling in der fehlenden Zeit entsprechend (BS-Besuch, Kurse usw.) weiterbilden. Der Prüfungstermin muss am Ende der ursprünglich vereinbarten Lehrzeit liegen.
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